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Einleitung

Die weltweite Gefängnispopulation hat mit 11,5 Millionen Inhaftierten 
einen historischen Höchststand erreicht, was einem Anstieg von 24% seit 
dem Jahr 2000 entspricht (Penal Reform International [PRI], 2023). Vie­
le Gefängnissysteme sehen sich weiterhin mit gravierenden strukturellen 
Herausforderungen konfrontiert, darunter Überbelegung, unzureichende 
personelle und materielle Ressourcen sowie anhaltende Sicherheitsproble­
me (ebd.). Diese Defizite fördern gesundheitsgefährdende Haftbedingun­
gen, in denen Inhaftierte einem überdurchschnittlich hohen Risiko inter­
personeller und institutioneller Gewalt ausgesetzt sind. Zudem besteht 
eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten wie dem Humanen 
Immundefizienz-Virus (HIV), Tuberkulose (TB), viraler Hepatitis, sexuell 
übertragbaren Infektionen und einer Vielzahl weiterer gesundheitlicher Be­
einträchtigungen (Favril et al., 2024). Die hohe Prävalenz und schnelle 
Ausbreitung von Infektionskrankheiten in Gefängnissen stellen eine ernst­
hafte Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar (Dolan et al., 
2016; Kamarulzaman et al., 2016; Kinner et al., 2018). Gleichzeitig ist die 
psychische Belastung unter Inhaftierten weltweit erheblich. Häufig treten 
Komorbiditäten auf, die ein breites Spektrum psychiatrischer Erkrankun­
gen umfassen, darunter Depressionen, Angststörungen, posttraumatische 
Belastungsstörungen, Psychosen und Substanzgebrauchsstörungen (Fazel 
et al., 2016; Favril et al., 2024).

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und ins Deutsche übersetz­
te Fassung des bereits publizierten Artikels: Van Hout, Marie Claire/Klankwarth, Ul­
la-Britt/Stöver, Heino (2025): Conjugal visitation rights, privileges and standards of 
provision inside European prisons: A socio-legal study of extant literature. In: Social 
Science & Medicine 374, 117879. DOI:10.1016/j.socscimed.2025.117879
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1. Sexuelle Aktivität und sexuelle Gewalt in Gefängnissen

Gefängnisse sind seit langem als Orte bekannt, an denen Gewalt und 
Misshandlungen strukturell verankert sind (International Committee of the 
Red Cross [ICRC], 2017; Lockwood, 1980; PRI, 2023; Van Hout et al., 
2021; Wooden & Parker, 1982). Der Bericht des Special Rapporteur on 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
hebt hervor, dass “Overcrowded dormitories breed dangerous prison sub-cul­
tures and gangs. The struggle for space and resources within prisons create 
circumstances in which torture, violence, and corruption thrive” (UN Hu­
man Rights Council, 2024). Die Kombination aus Enge, chronischer Über­
belegung, unzureichender Sicherheit und mangelhafter Grundversorgung 
fördert das Entstehen informeller Gangkulturen und räuberischer Verhal­
tensweisen, die besonders vulnerable Gruppen ins Visier nehmen. Diskri­
minierung und der unzureichende Schutz vulnerabler Gruppen fördern 
die Kommodifizierung von Sexualität in Haftanstalten, etwa im Austausch 
für Schutz oder Privilegien und steigern das Risiko sexueller Ausbeutung, 
erzwungener sexueller Handlungen und Vergewaltigung (Gear & Ngubeni, 
2002; Howard League for Penal Reform, 2014; Perez et al., 2010; Saum 
et al., 1995; Struckman-Johnson & Struckman-Johnson, 2000; Van Hout 
et al., 2022a). Vulnerabilität ist dabei nicht statisch, sondern multidimensio­
nal. Sie kann sich je nach Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer 
Zugehörigkeit oder Substanzkonsum verändern und wird durch den spezi­
fischen Kontext sowie zeitliche und räumliche Gegebenheiten beeinflusst 
(Inyani, 2021; Kanguade, 2014; UNODC, 2019). Der Mangel an heterose­
xuellen Beziehungen im Gefängnis kann zudem erhebliche emotionale, 
psychische und physische Belastungen verursachen. Infolgedessen gehen 
einige Insassen sexuelle Beziehungen mit gleichgeschlechtlichen Partnern 
ein, auch wenn sie sich selbst nicht als homosexuell identifizieren (Gear & 
Ngubeni, 2003; Hensley, 2000; Tewkesbury & West, 2000; Van Hout et al., 
2023a).

2. Konjugale oder intime unbeaufsichtigte Besuche im Gefängnis

Konjugale Besuche bezeichnen ein festgelegtes Zeitfenster, in denen inhaf­
tierten Personen – unabhängig von deren Geschlecht – die Möglichkeit 
eingeräumt wird, private und unbeaufsichtigte Besuche zu empfangen. 
Diese Besuchsform dient in erster Linie der Pflege intimer Beziehungen, 
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einschließlich sexueller Kontakte und erfolgt typischerweise mit Ehepart­
ner*innen oder langjährigen Lebensgefährt*innen (Castle, 2013; Einat, 
2017). Die Gewährung konjugaler Besuche ist in der Regel an bestimmte 
Voraussetzungen – etwa an eine nachweislich gute Führung – geknüpft. Sie 
unterscheiden sich wesentlich von anderen Besuchsformen, etwa von über­
wachten Besuchen mit direktem Körperkontakt oder sog. „Box“-Besuchen, 
bei denen die Interaktion durch eine Trennscheibe erfolgt. 

Konjugale Besuche sind weltweit in verschiedenen Ländern zulässig. So 
bestehen entsprechende Regelungen bspw. in Australien (Australian Capi­
tal Territory und Victoria), in den USA (Kalifornien, Connecticut, New 
York und Washington), in Kanada sowie in der Russischen Föderation. 
Innerhalb Europas ermöglichen u. a. Belgien, Dänemark, Spanien, Frank­
reich, Schweden, Polen, die Schweiz, Deutschland, die Niederlande und 
Griechenland solche Besuchsformen. Auch in ausgewählten Staaten des 
Nahen Ostens (z. B. Saudi-Arabien, Türkei und Israel), Asiens (z. B. Indien, 
Pakistan und die Philippinen) sowie Lateinamerikas (z. B. Mexiko, Brasili­
en, Kolumbien, Chile, Ecuador, Peru, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, 
El Salvador und Bolivien) sind konjugale Besuche erlaubt (Einat, 2017; 
Temitayo, 2018). In einigen Staaten sind konjugale Besuche auch für gleich­
geschlechtliche Partnerschaften oder zivile Lebensgemeinschaften möglich 
– vorausgesetzt, die besuchende Person befindet sich nicht ebenfalls in 
Haft. Dies gilt bspw. für die US Bundesstaaten New York und Kalifornien, 
bestimmte Regionen Australiens (Australian Capital Territory und Victo­
ria), sowie für Kolumbien, Brasilien, Israel und Mexiko (BBC News, 2000; 
2007; Blain, 2011; Haaretz, 2013; International Gay and Lesbian Human 
Rights Commission, 2001; Latin American Herald Tribune, 2015).

Die Debatte über eheliche Rechte, Privilegien, Sicherheitsaspekte und die 
Effektivität von ehelichen Besuchen in Gefängnissen bleibt ein weltweit 
fortwährendes Thema (Adugna, 2022; Kajawo, 2021; Singh & Dasgupta, 
2015; Temitayo, 2018; Vladu et al., 2021; Wyatt, 2005). Zu den zentralen, 
erwarteten Ergebnissen ehelicher Besuche gehören die Förderung von gu­
tem Verhalten, die Reduktion interner Spannungen und sexueller Gewalt 
innerhalb der Haftanstalten, die Stabilisierung ehelicher und familiärer 
Bindungen, die Unterstützung der Reintegration in die Gesellschaft nach 
der Entlassung sowie eine geringere Rückfallquote (Bates, 1989; Carlson & 
Cervera, 1991; D’Alessio et al., 2013; Hensley et al., 2002; McElreath et al., 
2016; Tewksbury & DeMichele, 2005; van Kempen, 2008). Kritiker vertre­
ten jedoch die Auffassung, dass eheliche Besuche als Teil der Strafe unter­
sagt werden sollten. Diese Besuche sollten nicht aus Gründen wie den Ri­
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siken einer Schwangerschaft, den damit verbundenen Herausforderungen 
für alleinerziehende Familien, möglichen Sicherheitslücken, Partnergewalt 
oder den hohen Kosten für den Staat, etwa für geeignete Unterbringung 
und Besuchersicherheit, erlaubt werden (Goyal, 2018).

Die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Literatur zu eheli­
chen Besuchen stammt aus den USA, wo 1918 in Mississippi das erste Pilot­
programm für eheliche Besuche eingeführt wurde (Hensley et al., 2000; 
Hopper, 1962; McElreath et al., 2016). Bisherige Studien konzentrieren 
sich hauptsächlich auf männliche Inhaftierte. Nur wenige Untersuchungen 
beschäftigen sich mit den Erfahrungen weiblicher Besucherinnen und Ge­
fangener im Kontext ehelicher Besuche, etwa in Israel (Einat & Rabinovitz, 
2012), den USA (Comfort, 2002; Hensley et al., 2000), Brasilien (Krahn et 
al., 2019; Silveira et al., 2015) und Kanada (Toepell & Greaves, 2001). Medi­
enberichte aus verschiedenen Ländern dokumentieren wiederholt Vorfälle 
von Gewalttaten, bei denen Frauen, die ihre Gefährten oder Ehemänner 
im Gefängnis besuchten, von gewalttätigen Straftätern ermordet wurden. 
Solche Fälle wurden u. a. aus Deutschland (Spiegel, 2010), Argentinien 
(Independent, 2017), Brasilien (Yahoo News, 2022) und Kolumbien (Mail 
Online, 2024) gemeldet.

3. Eingeschränkte eheliche Rechte bei Freiheitsentzug: Menschenrechte, 
Normen und Rechtsprechung

Eheliche Rechte umfassen die grundlegenden und relationalen Rechte so­
wie Privilegien der Ehepartner*innen in Bezug auf Privatsphäre, Familien­
leben und Fortpflanzung. Diese Rechte können von jedem/jeder Ehepart­
ner*in rechtlich geltend gemacht werden (Temitayo, 2018; van Kempen, 
2008). Die UN Basic Principles for the Treatment of Prisoners legen fest, 
dass „except for those limitations that are demonstrably necessitated by the 
fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and funda­
mental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights“ (UN 
General Assembly, 1991). Dennoch geht der Freiheitsentzug in der Praxis 
mit erheblichen Einschränkungen der Möglichkeit einher, dass Inhaftierte 
und ihre Ehe- oder Lebenspartner*innen ihre ehelichen Rechte wahrneh­
men können (van Kempen, 2008).

Eheliche Rechte im Kontext des Freiheitsentzugs betreffen insbesondere 
grundlegende Rechte wie das Recht auf Privat- und Familienleben, Fort­
pflanzung, Gesundheit sowie das Recht auf Würde und respektvolle Be­
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handlung in menschenwürdigen Haftbedingungen. Sexuelle Beziehungen 
zwischen einwilligenden Erwachsenen fallen unter das Recht auf Privatle­
ben. Ein staatlich angeordneter Freiheitsentzug stellt daher eine erhebliche 
Einschränkung des Rechts auf Familienleben dar, einschließlich des Rechts 
auf Fortpflanzung (van Kempen, 2008). Die Entwicklung medizinisch un­
terstützter Fortpflanzungstechnologien, wie der künstlichen Befruchtung, 
hat es in weiten Teilen ermöglicht, dieses Problem zu umgehen (ECtHR, 
2015; van der Linde, 2021). Die vollständige oder partielle Verweigerung 
ehelicher Besuche – unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientie­
rung – hat zudem Auswirkungen auf das Recht auf Gesundheit. Dieses 
Recht ist insbesondere im Kontext menschenwürdiger Haftbedingungen, 
des Verbots von Folter sowie grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen­
der Behandlung von zentraler Bedeutung. Besonders relevant wird es auch 
im Hinblick auf die reproduktive Gesundheit sowie den Schutz vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten, die insbesondere durch gleichgeschlechtliche 
sexuelle Kontakte im Gefängnis übertragen werden können.

Das internationale Menschenrechtsrecht verpflichtet nicht ausdrücklich 
zur Gewährung intimer Kontakte für Inhaftierte. Dennoch betont das UN 
Human Rights Committee sowie andere Gremien regelmäßig, dass eheliche 
oder intime Besuche entscheidend zur Gewährleistung humaner, sicherer 
und würdevoller Haftbedingungen beitragen (van Kempen, 2008). Die UN 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (die Nelson Man­
dela Rules) (UN General Assembly, 2016) verweisen die Mitgliedstaaten 
nicht zur Einführung eines Rechts auf eheliche Besuche. Bestimmte Rege­
lungen zielen darauf ab, die soziale Isolation von Inhaftierten zu verhin­
dern. In diesem Zusammenhang hebt Rule 61 die Bedeutung des Kontakts 
mit der Außenwelt hervor, während Rule 79 die Notwendigkeit betont, 
besonderen Wert auf die Erhaltung und Stärkung familiärer Bindungen 
zu legen. Darüber hinaus unterstreicht Rule 80 die Bedeutung, die soziale 
Wiedereingliederung, die Interessen der Familie sowie die zukünftige Re­
integration in die Gesellschaft zu berücksichtigen. Rule 5(1) fordert, das 
Haftregime so zu gestalten, dass die Unterschiede zum Leben in Freiheit 
auf ein Minimum reduziert werden. Dies gilt insbesondere, wenn sie die Ei­
genverantwortung der Inhaftierten oder den Respekt vor ihrer Menschen­
würde beeinträchtigen könnten (UN General Assembly, 2016). Obwohl 
in diesem Zusammenhang keine ausdrückliche Bezugnahme auf sexuelle 
Beziehungen erfolgt, impliziert das Normalitätsprinzip “that sexual contact 
between prisoners and their partners should be allowed if [it] is possible 
under relatively normal conditions” (Smith, 2006).
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Rule 58(2) legt fest, dass in Staaten oder Ländern, in denen eheliche 
Besuche erlaubt sind, dieses Recht “shall be applied without discrimination, 
and women prisoners shall be able to exercise this right on an equal basis 
with men” (UN General Assembly, 2016). Diese Bestimmung findet sich 
auch in Rule 27 der UN Rules for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for Women Offenders (die Bangkok Rules) 
wieder (UN General Assembly, 2010). Daraus lässt sich schließen, dass das 
Recht auf eheliche Besuche ebenfalls auf nicht verheiratete Partner*innen 
sowie auf Gefangene in gleichgeschlechtlichen Beziehungen anwendbar ist 
(UNODC, 2009). Weitere zentrale Themen betreffen die Zugänglichkeit, 
Angemessenheit und Sicherheit der Unterbringung sowie der Rahmenbe­
dingungen für eheliche Besuche. Zudem ist sicherzustellen, dass keine 
inhaftierte Person unrechtmäßig benachteiligt wird – sei es hinsichtlich 
unterschiedlicher Haftanstalten, des Familienstands (verheiratet oder un­
verheiratet), des Status als Untersuchungshäftling, des Geschlechts oder der 
sexuellen Orientierung (ebd.).

Viele Rechtsordnungen weltweit befürworten die Gewährung ehelicher 
Besuche in Gefängnissen. Im Mittelpunkt steht die staatliche Verpflich­
tung, den Kontakt zur Außenwelt, insbesondere zu Familienangehörigen, 
zu ermöglichen (z. B. Inter‐American Convention on Human Rights) 
(Organization of American States, 1969). Juristische Auseinandersetzungen 
befassen sich mit der Frage, ob eheliche Besuche als Privileg (etwa als 
Belohnung für gutes Verhalten) oder als fundamentales Recht anzusehen 
sind, das sich aus dem Recht auf Familienleben und möglicherweise dem 
Recht auf Fortpflanzung ableitet. Darüber hinaus wird erörtert, ob die Ver­
weigerung oder Einschränkung intimer Besuche in Haftanstalten die Kri­
terien für eine unverhältnismäßige und ungewöhnliche Bestrafung erfüllt 
(van Kempen, 2008). In den USA hat der Oberste Gerichtshof (Supreme 
Court), ebenso wie mehrere Bundesgerichte, entschieden, dass Inhaftierte 
kein verfassungsmäßiges Recht auf eheliche Besuche besitzen (vgl. Lyons v. 
Gilligan) (Esposito, 1980). In Indien wird das Recht auf eheliche Besuche 
als Teil des verfassungsmäßigen Rechts auf Leben für alle Inhaftierten, ein­
schließlich Untersuchungshäftlingen, anerkannt. Gefangene müssen jedoch 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um dieses Privileg in Anspruch zu 
nehmen (Jasvir Singh and another v. State of Punjab and Others; State of 
Andhra Pradesh v. Chalaram Krishna Reddy). Im Jahr 2024 erkannte das 
italienische Verfassungsgericht das Recht auf eheliche Besuche in Gefäng­
nissen als Ausdruck von Menschenwürde und Resozialisierung an. Dies 
geschah im Rahmen der fortschreitenden Entwicklung des europäischen 
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Rechts- und Strafvollzugssystems. Das Gericht erklärte einen Teil von 
Art. 18 des Gefängnisordnungsgesetzes (Corte Costituzionale) für verfas­
sungswidrig (Canestinilex, 2024).

4. Die Region des Council of Europe und die Beweggründe der Studie

Die vorliegende Studie widmet sich den ehelichen Besuchsrechten und 
deren Regelungen in europäischen Gefängnissen. In dieser Region beläuft 
sich die Gefängnispopulation auf nahezu eine halbe Million, wobei etwa 
jeder Fünfte auf seinen Prozess wartet (483.600 im Jahr 2022) (Eurostat, 
2024). Die Standards des europäischen Strafvollzugs werden maßgeblich 
durch die European Prison Rules des CoE sowie durch das European Com­
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) bestimmt. Das CPT führt regelmäßige Gefängnisin­
spektionen durch, sowohl ad hoc als auch periodisch (CoE, 2023; CPT, 
2011). Die European Prison Rules betonen die Bedeutung von Besuchen 
für Inhaftierte und deren Familien. Gleichzeitig warnen sie vor den poten­
ziellen Risiken kurzfristiger Besuche, die ausschließlich der Intimität zwi­
schen Partnern dienen (Rule 24.4, CoE, 2006). Im Jahr 2023 berichtete das 
WHO Health in Prison Programme von einer anhaltenden Überbelegung 
in europäischen Gefängnissen. Fast 20% der Mitgliedstaaten überschritten 
die zulässige Kapazitätsgrenze. Zudem wurde ein Anstieg psychischer Er­
krankungen um 32,8% sowie von substanzbezogenen Störungen um 8% 
innerhalb der Gefängnispopulation festgestellt (WHO Regional Office for 
Europe, 2023). Die häufigste Todesursache in Haft war Suizid. Der Be­
richt hob außerdem die Verbreitung sexuell übertragbarer Infektionen in 
europäischen Gefängnissen hervor, darunter eine HIV-Prävalenz von 2,6%. 
Während eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) gegen HIV in 75% der 
Mitgliedstaaten in allen Gefängnissen verfügbar war, boten weniger als 
60% eine flächendeckende Präexpositionsprophylaxe (PrEP) an. Zudem 
stellte weniger als die Hälfte der Mitgliedstaaten den Inhaftierten Zugang zu 
Kondomen zur Verfügung (ebd.).

Die Mehrheit der CoE Mitgliedstaaten ermöglicht unter bestimmten 
Voraussetzungen eheliche Besuche im Strafvollzug, darunter Belgien, Dä­
nemark, Spanien, Frankreich, Schweden, Polen, die Schweiz, Deutschland, 
die Niederlande und Griechenland. Eine umfassende eurozentrische Unter­
suchung, die die empirische Literatur, Berichte des CPT (einschließlich 
ad-hoc und periodischer Besuche) sowie die Rechtsprechung des ECtHR 

Langzeit- und Intimbesuche in europäischen Gefängnissen

59

https://doi.org/10.5771/9783748954194-53 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748954194-53
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


zu ehelichen Besuchsregelungen in der Region systematisch erfasst und 
analysiert, existiert bislang jedoch nicht. Es fehlt zudem eine sozial-rechtli­
che Studie, die untersucht, inwieweit die Rechte der Inhaftierten in europä­
ischen Gefängnissen im Hinblick auf ihre ehelichen Besuchsrechte (oder 
-privilegien) gewahrt werden. Um diese Lücke zu schließen, präsentiert die 
vorliegende Studie eine sozial-rechtliche Analyse, die das Ausmaß und die 
Ausgestaltung ehelicher Besuchsrechte, -privilegien und die entsprechen­
den Versorgungsstandards in den Gefängnissen der CoE Region beschreibt 
und evaluiert.

5. Methode

Die vorliegende sozial-rechtliche Studie verbindet empirische und rechts­
wissenschaftliche Forschung, rechtstheoretische Theorie sowie sozial- und 
strafrechtlichen Politiken. Sie untersucht, wie sich das Recht „in action“ 
auf das Wohlergehen, die sozialen Rahmenbedingungen und die Wahrung 
grundlegender Menschenrechte auswirkt (Van Hout et al., 2022b). Auch 
unvorhergesehene Konsequenzen rechtlicher und institutioneller Maßnah­
men wurden berücksichtigt (Epstein & King, 2002; Epstein & Martin, 
2014; Mant, 2020; Seron, 2016; Schiff, 1976). Der gewählte methodische 
Ansatz ist vielschichtig und orientiert sich an früheren sozial-rechtlichen 
Studien im Strafvollzugsbereich (Van Hout et al., 2021; Van Hout et al., 
2022c; Van Hout, 2023; Van Hout et al., 2023b). Ziel war es, Informationen 
aus unterschiedlichen Quellen – darunter empirische Studien, graue Litera­
tur, CPT Berichte und die Rechtsprechung des ECtHR – zusammenzutra­
gen, um folgende Frage zu beantworten: „What is known about conjugal 
visit rights and provisions in prisons in the CoE region?“. Die Studie erfasst, 
dokumentiert und bewertet konjugale Besuchsrechte und -regelungen in 
Gefängnissen der CoE Region. Als Grundlage diente die Definition konju­
galer Besuche als „a designated period in which a prison inmate is allowed to 
be in private with a visitor, generally spouse, partners or children”.

Ein interdisziplinäres Team, das der methodischen Empfehlung für so­
zial-rechtliche Studien entspricht (Gefängnisgesundheit, Menschenrechte, 
Soziale Arbeit), führte die Studie Mitte 2024 durch. Die Recherche konzen­
trierte sich auf englischsprachige Quellen ohne zeitliche Einschränkung. 
Beiträge zu beaufsichtigten Besuchen, Familienbesuchen außerhalb des Ge­
fängnisses sowie Massenmedienberichte und Blogs wurden ausgeschlossen. 
Zur Identifikation empirischer Studien und grauer Literatur wurde eine 
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systematische Suche in drei wissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt 
(PubMed, Web of Science, APA PsycInfo). Die Suchbegriffe basierten auf je­
nen der Scoping-Review von Vladu et al. (2021) und wurden entsprechend 
angepasst:

(offender OR offend* OR criminal* OR prison* OR jail OR penitentiary 
OR imprison* OR incarcerate*) AND (Conjugal OR ‘private visit*’ OR 
‘intimate visit*’ OR Extended OR EFV OR ‘consensual sex’) AND (visit*)

Die Begriffe wurden mit den einzelnen CoE Mitgliedstaaten kombiniert; 
sofern verfügbar, wurden MeSH-Begriffe angewendet. Ergänzend wurde 
eine zehnseitige Google Suche durchgeführt und Literaturverzeichnisse ma­
nuell durchsucht. Daraufhin erfolgte eine systematische Suche in der CPT 
Datenbank2 nach relevanten ad hoc und periodischen Berichten sowie in 
der ECtHR Datenbank3 nach einschlägiger Rechtsprechung (vgl. Abb. 1).

Die Ergebnisse der sozial-rechtlichen Analyse folgt der nachstehenden 
Struktur: Zunächst wird die Rechtsprechung des ECtHR dargestellt, die 
die Entwicklung der ehelichen Besuchsrechte und -privilegien in Europa 
anhand von fünf zentralen Themen in der europäischen Rechtsprechung 
veranschaulicht:

1. Sexualität im Strafvollzug
2. Entscheidungen zur Gewährung, Einschränkung oder Ablehnung eheli­

cher Besuche
3. Untersuchungshaft und verurteilte Inhaftierte
4. Lebenslange Freiheitsstrafe
5. Familiengründung im Strafvollzug

Im Anschluss erfolgt eine Analyse der CPT Berichte zu Gefängnisbesuchen 
von 1993 bis 2022, die sich auf vier zentrale Themen im Zusammenhang 
mit ehelichem Besuchsrecht und dessen Umsetzung konzentrieren:

(1) Eheliche Besuchsrechte und deren Verfügbarkeit in europäischen Ge­
fängnissen

(2) Voraussetzungen und Zulässigkeit
(3) Geschlechtergerechtigkeit
(4) Standards der Bereitstellung

2 https://www.coe.int/en/web/portal/46-members-states; www.coe.int/en/web/cpt/ann
ual-reports; www.coe.int/en/web/cpt/home

3 https://hudoc.echr.coe.int/

Langzeit- und Intimbesuche in europäischen Gefängnissen

61

https://doi.org/10.5771/9783748954194-53 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://www.coe.int/en/web/portal/46-members-states
https://www.coe.int/en/web/cpt/annual-reports
https://www.coe.int/en/web/cpt/home
https://hudoc.echr
https://doi.org/10.5771/9783748954194-53
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.coe.int/en/web/portal/46-members-states
https://www.coe.int/en/web/cpt/annual-reports
https://www.coe.int/en/web/cpt/home
https://hudoc.echr


Abschließend wird die einschlägige europäische Fachliteratur herangezo­
gen, um die Ergebnisse in den Kontext der aktuellen wissenschaftlichen 
Debatte einzuordnen.

Flowchart.Abb. 1:
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7. Ergebnisse

7.1 Rechtsprechungen des ECtHR

Die Analyse identifizierte 21 einschlägige ECtHR Rechtsprechungen aus 
dem Zeitraum 1978 bis 2022. Mehr als die Hälfte davon betrifft osteuro­
päische Staaten und die Russische Föderation. Der ECtHR betont, dass 
inhaftierte Personen grundsätzlich weiterhin alle durch die European Con­
vention on Human Rights (ECHR) garantierten Rechte und Freiheiten 
behalten – mit Ausnahme des Rechts auf Freiheit. Eingriffe in Rechte wie 
menschenwürdige Behandlung, Schutz des Familienlebens oder das Recht 
auf Eheschließung bedürfen einer fundierten rechtlichen Begründung und 
erfolgen meist im Rahmen der Wahrung von Sicherheit und Ordnung. 
Der Schutz des Privat- und Familienlebens ist in Art. 8 ECHR verankert 
und unterliegt den dort festgelegten Einschränkungen: “except such as is 
in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or the economic well-being of the 
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health 
or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others“ (CoE, 
1950). Im Fokus steht die Frage, ob sich aus Art. 8 ein Recht auf Kontakt zur 
Außenwelt sowie auf eheliche Privilegien ableiten lässt – und ob auch das in 
Art. 12 ECHR verankerte Recht auf Familiengründung berührt ist (Art. 12 
ECHR: „Men and women of marriageable age have the right to marry and 
to found a family, according to the national laws governing the exercise of 
this right“). Führt der Freiheitsentzug dazu, dass eine Person faktisch an 
der Familiengründung gehindert wird, garantiert Art. 12 ECHR dennoch 
nicht, dass „(…) a person must at all times be given the actual possibility 
to procreate his descendants“. Einschränkungen der Ehevollziehung können 
unter Art. 8 zulässig sein – etwa zur Aufrechterhaltung der Ordnung – ohne 
dass dadurch eine Verletzung von Art. 12 vorliegt.

Art. 8 gewährt inhaftierten Personen kein Recht auf ehelichen Besuch 
(z. B. X. v. the Federal Republic of Germany; G.S. and R.S. v. the United 
Kingdom; E.L.H. and P.B.H. v. the United Kingdom; Messina v. Italy; Klame­
cki v. Poland). Verschiedene Einschränkungen könnten jedoch eine Diskri­
minierungsfrage im Sinne von Art. 14 ECHR aufwerfen: “The enjoyment 
of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured 
without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with 
a national minority, property, birth or other status” (CoE, 2022).
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7.1.1 Ein sexuelles Leben im Gefängnis

Mehrere Fälle befassten sich direkt mit sexuellen Beziehungen und Sexua­
lität im Gefängnis. In der Entscheidung X. and Y. v. Switzerland (1978) 
wollten ein inhaftiertes Ehepaar ihre eheliche Beziehung fortsetzen. Das 
Gericht entschied, dass eine Einschränkung dieses Rechts gemäß Art. 8 
aus Gründen der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verhinderung 
von Straftaten im Gefängnis gerechtfertigt sei. In der Rechtssache E.L.H. 
and P.B.H. v. the United Kingdom wurde einem Gefangenen der Zugang 
zu ehelicher Sexualität verweigert. Stattdessen wurde ihm eine künstliche 
Befruchtung angeboten, die er jedoch ablehnte. Das Gericht erkannte kein 
entsprechendes Recht unter Art. 12 der Konvention an. Ein weiterer Fall 
betraf die Ablehnung von ehelichen Besuchsrechten für gleichgeschlechtli­
che Partner*innen. Das Verfahren wurde jedoch 2019 vom ECtHR einge­
stellt, da der Antragsteller freigelassen wurde und ihm von einem Gericht 
Besuchserlaubnis erteilt worden war (Duţă v. Romania).

In der Rechtssache Chocholáč v. Slovakia vertrat der ECtHR die Ansicht, 
dass eine Einschränkung des Zugangs zu pornografischem Material im 
Gefängnis, die das Sexualleben des Klägers beeinträchtigte, im Zusammen­
hang mit dem Fehlen des Rechts auf eheliche Besuche zu sehen sei. Der 
Gerichtshof stellte zudem fest, dass eine derartige allgemeine und nicht dif­
ferenzierte Beschränkung keine angemessene Verhältnismäßigkeitsprüfung 
im Einzelfall zulässt und damit gegen Art. 8 verstößt.

7.1.2 Entscheidungen über die Zulassung, Einschränkung oder 
Verweigerung ehelicher Besuche

Die meisten Urteile betonen den weiten Ermessensspielraum der Staaten 
bei der Entscheidung über die Zulassung, Verweigerung oder Einschrän­
kung ehelicher Besuche. Im Jahr 2003 stellte der ECtHR in der Rechtssache 
Aliev v. Ukraine fest, dass Mitgliedstaaten grundsätzlich eheliche Besuche in 
Haftanstalten ermöglichen müssen, jedoch eine Verweigerung aus Sicher­
heitsgründen gerechtfertigt sein kann. In der Entscheidung Dickson v. the 
United Kingdom (2007) erkannte der ECtHR eine europäische Entwicklung 
hin zur Zulassung ehelicher Besuche an und stellte fest, dass „more than 
half of the Contracting States allow for conjugal visits for prisoners (subject 
to a variety of different restrictions)”. In der Rechtssache Varnas v. Lithuania 
aus dem Jahr 2013 wies der ECtHR das Argument zurück, dass das Fehlen 
geeigneter Einrichtungen das Verbot ehelicher Besuche rechtfertige. In der 
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Entscheidung Lesław Wójcik v. Poland (2021) stellte das Gericht fest, dass 
ein System, das eheliche Besuche vom Verhalten der Inhaftierten abhängig 
macht, nicht per se gegen Art. 8 verstößt – vorausgesetzt, die Entscheidun­
gen der Strafvollzugsbehörden sind weder unzumutbar noch willkürlich.

7.1.3 Personen in Untersuchungshaft und verurteilte Personen

Unterschiede bei der Gewährung ehelicher Besuche wurden in mehreren 
Fällen im Hinblick auf die Rechte von Untersuchungshäftlingen, verurteil­
ten Personen und lebenslang Inhaftierten sowie mögliche Diskriminierung 
gemäß Art. 14 thematisiert. Die Rechtsprechung zu einem möglichen Ver­
stoß gegen Art. 8 ist jedoch uneinheitlich. Im Fall Epners-Gefners v. Latvia 
entschied der ECtHR, dass Staaten nicht verpflichtet sind, Untersuchungs­
häftlingen langfristige Besuche zu gewähren. Entsprechende Beschränkun­
gen sind mit dem ECHR vereinbar. Im Jahr 2007 kam der ECtHR im Fall 
Nazarenko v. Latvia zu dem Schluss, dass kein Verstoß gegen Art. 8 vorlag. 
Die Wartezeit auf einen ehelichen Besuch war vergleichsweise kurz und 
kurzfristige Besuche wurden in der Zwischenzeit nicht verweigert.

In Varnas v. Lithuania urteilte der ECtHR, dass die unbegründete 
Benachteiligung von Untersuchungs- gegenüber Strafgefangenen bei eheli­
chen Besuchen gegen Art. 14 verstößt. Bereits 2015 erkannte der Gerichts­
hof in Costel Gaciu v. Romania einen ähnlichen Verstoß in Verbindung 
mit Art. 8 an. Im folgenden Jahr stellte der ECtHR im Fall Chaldayev v. 
Russia eine Verletzung der Art. 8 und 14 fest. Verurteilte Inhaftierte durf­
ten sowohl vierstündige Kurzbesuche als auch mehrtägige Langzeitbesuche 
empfangen, während Untersuchungshäftlingen Langzeitbesuche grundsätz­
lich verwehrt blieben. Jüngere Rechtsprechungen bestätigen diesen Ansatz: 
In Borisovskiy v. Russia (2022) sah der ECtHR Art. 8 verletzt, da einem 
Untersuchungsgefangenen über vier Jahre hinweg Langzeitbesuche ohne 
ausreichende Begründung der Behörden verweigert wurden. Das Gericht 
verwies dabei auf Pshibiyev and Berov v. Russia (2020), wo ebenfalls ein 
Verstoß gegen Art. 8 festgestellt wurde – dort wegen der generellen Verwei­
gerung ehelicher Besuche für Untersuchungsgefangene.

7.1.4 Lebenslange Freiheitsstrafe

Einige Fälle betrafen unverhältnismäßige Maßnahmen gegenüber lebens­
länglich Inhaftierten, insbesondere deren (fehlende) Möglichkeit, eheliche 
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Besuche zu empfangen. Im Fall Aliev v. Ukraine entschied der ECtHR, 
dass ein gesetzliches Verbot langfristiger Besuche für lebenslang Inhaftierte 
mit Art. 8 vereinbar sei. Die Entscheidung über die Zulassung und Ge­
währung ehelicher Besuche falle in den Ermessensspielraum der CoE Mit­
gliedstaaten (der „Margin of Appreciation“-Doktrin). Eine Verletzung von 
Art. 8 stellte der Gerichtshof jedoch nur in Bezug auf das Kommunikations­
recht des Beschwerdeführers mit seiner Ehefrau fest. Im Gegensatz dazu 
entschied der ECtHR im Fall Khoroshenko v. Russia, der ebenfalls einen le­
benslang Inhaftierten betraf, dass gravierende und unverhältnismäßige Be­
schränkungen von Familienbesuchen eine Verletzung von Art. 8 darstellten. 
Auch im Fall Trosin v. Ukraine, in dem es um einen lebenslang Inhaftierten 
ging, stellte der ECtHR eine Verletzung von Art. 8 fest. Grund dafür waren 
unverhältnismäßige Einschränkungen des Familienbesuchsrechts, da keine 
einzelfallbezogene Prüfung der Notwendigkeit dieser Maßnahmen erfolgte.

7.1.5 Familiengründung

Mehrere Fälle betrafen den Kinderwunsch der Antragsteller. 1975 umging 
die Kommission in X. v. the United Kingdom die Frage, ob ein inhaftierter 
Antragsteller ein Recht auf Fortpflanzung hat: „It is true that Art. 12 of the 
Convention secures to everyone of marriageable age the right to found a 
family. But even assuming that this provision were applicable to a person 
who is already married and has children, the Commission could not, in 
the circumstances of the present case, reach the conclusion that a violation 
of Art. 12 has taken place“. In der Entscheidung X. and Y. v. Switzerland 
(1978) argumentierte der ECtHR: “The applicants are married and have 
thus already founded a family. They consequently enjoy the right to respect of 
their family life as guaranteed by Article 8 of the Convention. An interference 
with family life which is justified under Article 8 (2) cannot at the same 
time constitute a violation of Article 12“. In der Rechtssache Dickson v. 
the United Kingdom wollte der Beschwerdeführer eine Familie gründen, 
allerdings wäre seine Ehefrau zum Zeitpunkt seiner Entlassung bereits 51 
Jahre alt gewesen. Der ECtHR erkannte an, dass eine medizinisch assistier­
te Fortpflanzung die einzige realistische Möglichkeit zur Zeugung eines 
Kindes darstellte. Unter Berücksichtigung der individuellen Umstände und 
der unverhältnismäßigen Auswirkungen eines Verbots der künstlichen Be­
fruchtung („fair balance test and motivation to the individual case”) stellte 
das Gericht eine Verletzung von Art. 8 fest. Einen eigenständigen Prüfungs­
bedarf unter Art. 12 sah es jedoch nicht. Das Urteil betraf den Zugang zur 
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künstlichen Befruchtung und betonte gleichzeitig, dass „inability to beget 
children is not an inevitable consequence of imprisonment”.

7.2 Berichte des European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Insgesamt 45 Berichte des CPT – 39 periodisch und 6 ad hoc – aus 
Besuchen zwischen 1993 (Irland) und 2023 (Albanien, Nordmazedonien, 
Ukraine) thematisieren das Recht auf eheliche Besuche und entsprechende 
Regelungen. Die meisten Besuche fanden 2017 (n = 5) und 2021 (n = 5) 
statt. Das CPT verweist auf die Verfügbarkeit und Umsetzung ehelicher 
Besuchsrechte in 34 CoE Mitgliedstaaten sowie im CoE Beitrittskandidaten 
Kosovo. Zudem wird auf Länder hingewiesen, die die Einführung solcher 
Regelungen planen, darunter Deutschland (JVA für Frauen Berlin), Grie­
chenland (Nigrita Prison) und Ungarn (Tiszalök Prison). In den Gefäng­
nissen von acht CoE Mitgliedstaaten (Zypern, Italien, Liechtenstein, Malta, 
Monaco, San Marino, Slowakei, Vereinigtes Königreich) konnte keine Refe­
renz zu ehelichen Besuchsrechten gefunden werden.

7.2.1 Eheliche Besuchsrechte und Verfügbarkeit in europäischen 
Gefängnissen

Die Gewährung ehelicher Besuche in europäischen Gefängnissen variiert 
stark. In den meisten Ländern, darunter Spanien, die Niederlande und 
Deutschland, sind solche Besuche einmal im Monat möglich. In einigen 
Fällen, wie in Le Havre (Frankreich), ist nur ein Besuch pro Jahr gestattet. 
Die Dauer ehelicher Besuche variiert zwischen einer Stunde (Spanien) 
und 72 Stunden (z. B. Aserbaidschan, Estland, Ukraine), wobei 24 Stunden 
am häufigsten anzutreffen sind (z. B. Georgien, Lettland, Türkei). In be­
stimmten Staaten können Besuche unter besonderen Bedingungen oder als 
Belohnung für gutes Verhalten verlängert werden – in Estland etwa ist eine 
Ausweitung von 24 auf 72 Stunden in „justified cases“ möglich. Häufigkeit 
und Dauer hängen von der Sicherheitsklassifizierung der Gefangenen so­
wie dem jeweiligen Strafvollzugsregime ab. In Armenien dürfen Gefangene 
in halboffenen Anstalten einmal monatlich einen unbeaufsichtigten Besuch 
empfangen, während lebenslänglich Inhaftierte nur zwei solcher Besuche 
jährlich erhalten. In den Niederlanden und Slowenien sind auch nicht ver­
heiratete Partner*innen zu unbeaufsichtigten intimen Besuchen zugelassen, 

Langzeit- und Intimbesuche in europäischen Gefängnissen

67

https://doi.org/10.5771/9783748954194-53 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748954194-53
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


während in anderen Ländern, wie Kroatien, Montenegro und der Türkei, 
diese Möglichkeit ausschließlich Ehepartner*innen vorbehalten bleibt.

7.2.2 Berechtigung und Zulässigkeit

Die Voraussetzungen für eheliche Besuchsrechte unterscheiden sich je nach 
Land: In einigen Ländern ist eine Antragstellung erforderlich (z. B. Däne­
mark, Schweden), während in anderen ein unmittelbarer Rechtsanspruch 
besteht (z. B. Albanien, Estland, Lettland, Litauen). In Albanien müssen 
Inhaftierte bspw. eine Genehmigung der Staatsanwaltschaft einholen, was 
mehrere Wochen dauern kann. Häufig ist gutes Verhalten Voraussetzung 
für den Besuch (z. B. Tschechien, Finnland, Island, Türkei). In Georgien 
und der Republik Moldau erhalten Inhaftierte zwei zusätzliche unbeauf­
sichtigte eheliche Besuche als Belohnung für gutes Verhalten. In Litauen 
können Gefangene im regulären Vollzugsregime einen ihrer vier monat­
lichen offenen Besuche gegen einen unbeaufsichtigten ehelichen Besuch 
eintauschen.

7.2.3 Gender Equality

In den vom CPT besuchten Justizvollzugsanstalten sind eheliche Besuche 
überwiegend für männliche Gefangene vorgesehen, während Informatio­
nen zu entsprechenden Regelungen für weibliche Inhaftierte begrenzt sind. 
Nur ein CPT Bericht erwähnt explizit die Möglichkeit unbeaufsichtigter in­
timer Besuche für Frauen: In Kroatien verfügt das Frauengefängnis Požega 
über einen separaten Raum für eheliche Besuche, da die Kontaktrechte 
weiblicher Gefangener, mit denen der Männer gleichgestellt sind. In Slowe­
nien sind eheliche Besuche hingegen ausschließlich für männliche Gefan­
gene erlaubt. In Deutschland plant die JVA für Frauen Berlin, konjugale 
Besuchsmöglichkeiten einzuführen.

7.2.4 Standards der Ausstattung

Die Qualität der Einrichtungen für unbeaufsichtigte intime Besuche vari­
iert erheblich. Einige Delegationen des CPT berichteten von hochqualitati­
ven Besuchsräumen, etwa in der JVA Graz-Karlau (Österreich), der Unter­
suchungshaftanstalt Baku (Aserbaidschan) sowie den JVAs Hall und Kumla 
(Schweden). In anderen Ländern fehlte es jedoch an angemessener Infra­
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struktur, wie in Armenien, Tschechien und Portugal. In der JVA Požarevac 
(Serbien) wurden zehn Zimmer für intime Besuche eingerichtet. In den 
schwedischen JVAs Hall und Kumla standen Einzelzimmer mit Tisch, Stüh­
len, Bett und sanitärem Annex zur Verfügung. In Frankreich boten die 
JVAs Poissy (drei) und Le Havre (vier) möblierte Apartments („family life 
units“) an, die innerhalb der Gefängnisanlage, jedoch außerhalb der Haft­
bereiche lagen. In der armenischen JVA Sevan gab es Berichten zufolge nur 
eine geringe Zahl von Studio-ähnlichen Zimmern mit eigenem Bad. Mehre­
re CPT Berichte kritisieren unzureichende oder nicht nutzbare Unterkünfte 
für eheliche Besuche, wie etwa in der JVA České Budějovice (Tschechien) 
und in der JVA Tires (Portugal). Mangels fehlender Einrichtungen wurden 
armenische Gefangene für unbeaufsichtigte Besuche von bis zu 72 Stunden 
aus der JVA Kentron in die JVA Nubarashen verlegt

7.3 Empirische und graue Literatur

Wie bereits in der Studie von Vladu et al. (2021) zeigt sich auch hier: 
Es wurde nur ein Bericht über sexuelle Beziehungen in gemeinsamen Be­
suchsräumen gefunden – in der JVA Topas (mittlere Sicherheitsstufe) in 
Salamanca, Spanien (Carcedo et al., 2019). Weitere empirische oder graue 
Literatur konnte nicht ermittelt werden.

8. Diskussion

Die Studie liefert erstmals eine umfassende sozial-rechtliche Analyse konju­
galer Besuchsrechte in europäischen Gefängnissen und ihrer praktischen 
Umsetzung. Sie verfolgt die Entwicklung dieser Rechte, insbesondere im 
Kontext der Rechtsprechung des ECtHR und der Berichte des CPT. In den 
meisten CoE Mitgliedstaaten werden eheliche Besuchsrechte für Untersu­
chungshäftlinge, Strafgefangene und lebenslang Verurteilte unter bestimm­
ten Voraussetzungen gewährt – etwa als Belohnung für gutes Verhalten 
oder abhängig vom Sicherheitsstatus. Es bestehen erhebliche Unterschiede 
bei der Gewährung von Rechten zwischen den genannten Gefangenen­
gruppen. Besonders die ehelichen Besuchsrechte von weiblichen Inhaftier­
ten werden oft vernachlässigt oder verweigert. Nur ein Bericht des CPT 
hebt explizit das Prinzip der Gleichbehandlung und die Möglichkeit sol­
cher Besuche für Frauen hervor. Auch die Rechtsprechung des ECtHR 
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zeigt eine heteronormative Tendenz: Positive Entscheidungen für eheliche 
Besuche stützen sich meist auf heterosexuelle, auf Fortpflanzung ausgerich­
tete Familienstrukturen. Der Großteil der Urteile betont die Bedeutung, in­
time Beziehungen zu Ehe- oder Lebenspartnern zu pflegen, wobei Anträge 
auf Fortpflanzung meist mit dem Verweis auf künstliche Befruchtung abge­
lehnt werden. Insgesamt herrscht eine geschlechtsneutrale, generalisierte 
Haltung. Es gibt keine bekannte Rechtsprechung zu Anträgen weiblicher 
Inhaftierter auf eheliche Besuche und nur ein dokumentierter Fall, der eine 
gleichgeschlechtliche Beziehung betraf, wurde in Rumänien verhandelt.

Die Grundsätze zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit 
in Justizvollzugsanstalten sowie die Unterschiede zwischen Untersuchungs­
häftlingen und Strafgefangenen, einschließlich lebenslänglich Verurteilter, 
führen in einigen Fällen zu einer restriktiveren und teils diskriminieren­
den Praxis. Berichte des CPT dokumentieren, dass eheliche Besuchsrechte 
männlichen Gefangenen und ihren Ehepartnerinnen – in geringerem Ma­
ße auch intimen Partnerinnen – gewährt werden. Umfang, Häufigkeit und 
Dauer dieser Besuche hängen meist von sicherheitsrelevanten Erwägungen 
ab. Der ECtHR erkennt zwar die Ermessensbefugnis der Behörden in sol­
chen Entscheidungen an, betont jedoch, dass Sicherheitsaspekte oder feh­
lende geeignete Räumlichkeiten nicht pauschal als Rechtfertigung für die 
Verweigerung intimer Kontakte zwischen Inhaftierten herangezogen wer­
den dürfen (CoE, 2022; 2024). Das CPT stellt zudem fest, dass die Qualität 
der Räumlichkeiten für unbeaufsichtigte intime Besuche stark variiert. Die 
Bereitstellung angemessener Unterkünfte für eheliche Besuche verursacht 
jedoch erhebliche Kosten für europäische Justizvollzugsanstalten (Justice 
Info, 2008).

Diese sozial-rechtliche Studie betont die Bedeutung des Kontakts zur 
Außenwelt, insbesondere zur Familie – ein wichtiger Faktor für die Rehabi­
litation und Wiedereingliederung in die Gesellschaft (Burns et al., 2024; 
De Claire & Dixon, 2017; Van Hout et al., 2023c). Angesichts der alarmie­
rend schlechten psychischen Gesundheit, die im jüngsten WHO Bericht 
hervorgehoben wird (WHO – Regional Office for Europe, 2023), sowie der 
hohen Suizidrate in Gefängnissen in vielen nord- und westeuropäischen 
Ländern (über 100 pro 100.000 Inhaftierte jährlich; Fazel et al., 2017), 
könnten eheliche oder partnerschaftliche Besuche zur Verbesserung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens von Inhaftierten, ihren Partnern und 
ihren Familien beitragen. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang 
das Urteil des italienischen Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2024, in dem 
eheliche Besuche als essentielles Element zum Schutz der Menschenwürde 
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und zur Förderung der Resozialisierung von Inhaftierten anerkannt wur­
den. Zudem erklärte das Gericht einen Teil von Art. 18 des Strafvollzugsge­
setzes für verfassungswidrig (Canestinilex, 2024). Diese Entscheidung ist 
geschlechtsneutral interpretierbar. Trotz der sicherheitsbezogenen Einwän­
de des ECtHR erscheint es plausibel, dass die Zulassung ehelicher Besuche 
– unabhängig von Haftphase oder Urteilsart – psychische Belastungen ver­
ringern und gewalttätigen Subkulturen, räuberischem Verhalten sowie der 
Verbreitung sexuell übertragbarer Infektionen in Gefängnissen entgegen­
wirken könnte (Wyatt, 2005). Zwar zeigt wissenschaftliche Evidenz, dass 
die Bereitstellung von Kondomen in Haftanstalten die sexuelle Gesundheit 
fördert und entscheidend zur Krankheitsprävention beiträgt (Butler et al., 
2013; Moazen & Stöver, 2024), doch bleibt ihre Verfügbarkeit in europä­
ischen Gefängnissen weiterhin unzureichend (Moazen et al., 2021).

Der Mangel an empirischer und theoretischer Forschung zu den The­
men menschenwürdige Inhaftierung sowie psychische und sexuelle Ge­
sundheit in europäischen Gefängnissen ist besorgniserregend. Im Gegen­
satz dazu gibt es in den USA und Lateinamerika umfangreiche wissen­
schaftliche Arbeiten zu diesen Aspekten in den Bereichen öffentliche Ge­
sundheit, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften. Lediglich eine 
spanische Studie befasste sich mit sexuellen Beziehungen während eheli­
cher Besuche (Carcedo et al., 2019). Eine Literatur, die den Einfluss ehe­
licher Besuchsrechte auf interne Spannungen, erzwungenen Sex, sexuelle 
Gewalt, psychische Erkrankungen und die Verbreitung sexuell übertragba­
rer Krankheiten in europäischen Gefängnissen untersucht, konnte nicht 
gefunden werden. Daraus ergeben sich zentrale Empfehlungen für zukünf­
tige Forschungsarbeiten:

– Erstens eine theoriegeleitete politikwissenschaftliche Analyse des europä­
ischen Strafvollzugs im Hinblick auf Regelungen und Praxis ehelicher 
Besuchsrechte.

– Zweitens tiefgehende qualitative Studien zur subjektiven Erfahrung in­
haftierter Personen sowie ihren Ehepartner*innen bei der Beantragung 
ehelicher Besuche in europäischen Gefängnissen. Dabei sollte untersucht 
werden, unter welchen Bedingungen diese Besuche ermöglicht werden, 
wie die Betroffenen den Prozess erleben und welche Standards zur An­
wendung kommen.

Besonderes Augenmerk sollte auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede 
gelegt werden, insbesondere auf die unterschiedlichen Erfahrungen männ­
licher und weiblicher Gefangener bei der Beantragung ehelicher Besuche 
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sowie auf die Perspektiven der besuchenden Ehepartner*innen – unter Ein­
beziehung von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten. Zudem sollte 
untersucht werden, wie institutionelle Strukturen oder Zwangsdynamiken 
diese Erfahrungen beeinflussen. Für die CoE Mitgliedstaaten, in denen 
eheliche Besuche erlaubt sind, sollten regelmäßige Studien zur schnellen 
Situationsbewertung durchgeführt werden. Ziel dieser Analysen ist es, die 
Vor- und Nachteile dieser Besuchsrechte zu bewerten, insbesondere im 
Hinblick auf zwischenmenschliche Gewalt innerhalb der Haftanstalten.

8.1 Stärken und Limitationen dieser Studie

Die Stärken dieser Studie liegen in der systematischen Analyse mehrerer 
Datenquellen, darunter empirische Fachliteratur, Berichte des CPT und 
die Rechtsprechung des ECtHR. Besonders hervorzuheben ist die detail­
lierte Auseinandersetzung mit Regelungen zum ehelichen Besuchsrecht 
in Europa sowie mit relevanten Urteilen des ECtHR. Die Limitationen 
betreffen vor allem die Fokussierung auf englischsprachige Quellen, das 
Fehlen empirischer Artikel außer einem einzigen sowie die in ausgewählten 
Haftanstalten basierende Berichterstattung des CPT. Dadurch entsteht kein 
umfassendes Bild aller Gefängnisse in den CoE Mitgliedstaaten. Zudem 
hängt die Untersuchung davon ab, ob und in welchem Umfang das CPT 
eheliche Besuchsrechte in den jeweiligen Haftanstalten behandelte und ob 
es in den Berichten Erwähnung fand.

9. Fazit

Die Überbelegung in Gefängnissen, die Verbreitung sexuell übertragbarer 
Krankheiten, Gewalt sowie die psychische Gesundheit der Inhaftierten 
in europäischen Justizvollzugsanstalten sind besorgniserregende Themen. 
Die Entwicklung konjugaler Besuchsrechte in Europa schreitet voran, 
bleibt jedoch stark von nationalen Gesetzen, finanziellen Mitteln und dem 
Ermessen der Gefängnisbehörden abhängig – oft unter dem Vorbehalt 
sicherheitsrelevanter Überlegungen. Die Analyse zeigt erhebliche Ungleich­
heiten auf: Untersuchungshäftlinge, sexuelle Minderheiten, Frauen und le­
benslang Inhaftierte sollten gleichermaßen das Recht und die Möglichkeit 
haben, konjugale Besuchsrechte wahrzunehmen. Weitere Investitionen sind 
notwendig, um die europäische Gefängnisgesundheitsüberwachung sowie 
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die Erfassung und Analyse von konjugalen Besuchen und deren Auswir­
kungen auf Gesundheit, Sicherheit, familiäre Bindungen, Resozialisierung 
und Wiedereingliederung nach der Haft zu verbessern. Eine verstärkte 
Kontrolle durch das CPT bei der Umsetzung von konjugalen Visitations­
rechten ist besonders für Frauen und gleichgeschlechtliche Partner*innen 
erforderlich. Zudem ist eine kontinuierliche Überwachung entscheidend, 
um die Gleichbehandlung aller Gefangenen sicherzustellen – einschließ­
lich Untersuchungshäftlingen, Verurteilten und lebenslänglich Inhaftierten. 
Dies schließt die Gewährleistung angemessener, menschenwürdiger Rah­
menbedingungen für konjugale Besuche in europäischen Haftanstalten ein. 
Zudem ist sowohl empirische als auch theoretische Forschung zu diesem 
Aspekt des europäischen Strafvollzugs und der sexuellen Gesundheit von 
Inhaftierten von großer Bedeutung.
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